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der

Königlichen Regierung zu Düsseldorf.
Stück 5«. Jahrgang 1872.

HHß? 1764 Privilegium
wegen Emission von fünfprocentigen Pri»
oritäts - Obli gationen III. Emission der
Rh ei nischen-Ei senbahn-Gesellschaft zum

Betrage von 10,000,000Thalern.
Wir Wilhelm

von Gottes Gnaden, König von Preußen zc.
Nachdem von Seiten der Rheinischen Eisendahn-

Gesellschaft darauf angetragen worden ist, ihr zur
Herstellung der unterm 20. November 1871 concsssio-
nirten Bahnlinie von Wattenscheid nach Dortmund
und Hvrde, von Troisdorf nach Speldorf nebst Seiten¬
anschlüssen, sowie zur Beschaffung der hierfür erfor¬
derlichen Betriebsmittel,die bereits im Z. 11 des
Privilegiums wegen Emissionvon 5 Millionen Thaler
fünfprocentiger Prioritäts-Obligationen vom 19. Juni
1371 vorbehalteneAufnahme einer gleichberechtigten
weiterenAnleihe bis zur Höhe von 10 Millionen
Thalern, gegen Ausstellung auf den Inhaber lauten¬
der und mit Zinscoupons versehenerObligationen
zu gestatten, ertheilen Wir in Gemäßheit des Gesetzes
uom 17. Juni 1833 durch gegenwärtiges Privilegium
Unsere landesherrlicheGenehmigung zur Emission
der gedachten Obligationen unter nachstehendenBe¬
dingungen.

Z 1. Die Obligationen zerfallen in 50,000 Stück,
getheilt zum Zwecke derVeiloosungund einer besseren
Controlle der Amortisation in 500 Serien ä 100 Stück,
jede ^Obligation zu 200 Thalern und werden unter
der Bezeichnung „FttnfprocentigePrioritäts-Obliga¬
tionen III. Emission der Rheinischen Eisenbahn-Ge¬
sellschaft" im unmittelbarenAnschlußan die letzte
Nummer der auf Grund des Privilegiums vom 19.
Juli 1871 emittirten fünfprocentigenObligationen
unter den fortlaufenden Nummern 125,001 bis 175,000
nach, dem beiliegenden Schema ausgestellt und von
drei Direktoren,sowie von dem Special-Direktorresp,
dessen Stellvertreter unterzeichnet.

§ 2. Das Darlehen trägt fünf Pro c entZinsen,
welche in halbjährigenRaten postnumerandoam 1.
April und I. October jeden Jahres gezahlt werden.
Den Obligationenwerden zum Zwecke der formellen
Gleichstellung mit den Obligationen der Emission
aus dem Privilegium vom 19. Juli 1871 zunächst
Zinscouponsfür die Zeit bis zum 1. October 1874
beigegeben. ^ viu>

Auög-gcbtn zu Düsseldorf am 14. Dezember 1872.

Vom 1. October 1874 ab sind die Coupons von
5 zu 5 Jahren zufolge besonderer Bekanntmachung
zu erneuern, und es ist jeder Coupons-Serie eine
besondere Anweisung zur Empfangnahme neuer Cou¬
pons beizufügen.

Tie Coupons und Anweisungen nach den an¬
liegenden Schemas L und O werden mit den Facsi¬
mile's dreier Direktorenund des Special - DirectorS
versehen und von zwei Controlbeamtender Gesell¬
schaft unterschrieben.

Am Verfalltage werden die Zinscouponsgegen
deren Auslieferung zum vollen Nennwerthe an den
Vorzeiger in Berlin, Cöln und den Städten gezahlt,
welche Seitens der Direction der Gesellschaft noch
außerdem zu dem Ende vermittelst Bekanntmachung
bezeichnetwerden. Die Gesellschaft hat die mit der
Bezahlungder Zinscoupons beauftragtenComptoire
und Handlungshäuseröffentlich anzuzeigen.Die Aus¬
reichung einer neuen Serie Zinscoupons erfolgt nur
gegen Aushändigung der der vorhergehenden Serie
beigegebenen Anweisung.

Der Direction steht die Befugniß zu, sich die
Obligationenneben den Anweisungenzur Verabfol¬
gung neuer Zinscoupons behufs Abstempelung ein¬
reichen zu lassen.

8 3. Die Ansprüche auf Zinsvergütung erlöschen
und die Zinscouponswerden ungültig, und werthlos,
wenn diese nicht binnen fünf Jahren nach dem Ver¬
salltage zur Zahlung präsentirt werden.

§ 4. Die Verzinsung der Obligationen hört an
dem Tage auf, an welchem dieselben zur Zurückzah¬
lung fällig sind. Wird der Betrag der Obligationen
in Empfang genommen, so müssen zugleich die aus¬
gereichten Zinscoupons, welche später als an jenem
Tage verfallen, mit der fälligen Obligation eingeliefert
werden; geschieht dies nicht, so wird der Betrag der
fehlenden Zinscoupons von dem Capitale gekürzt und
zur Einlösungdieser Coupons verwandt.

Z 5. Zur allmäligenTilgung der Schuld wird
vom Jahre 1876 an jährlich ein halbes Procent von
dem Capital - Betrage der emittirten Obligassonen
nebst den Zinsen' der eingelösten Obligationen
verwandt; der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten,
den Tilgungsfonds beliebig zu verstärken, auch die
noch nicht getilgten Obligationen vom I. Januar
1874 ab jederzeit nach einer wenigstens sechs Monate



vorhergegangenen öffentlichen Kündigung fällig zu
erklären und zurückzuzahlen.

Die Tilgung der Obligationen wstd in Gegen¬

wart von zwei Mitgliedern der Direction und des

Spezial-Directors unter Zuziehung eines, das Proto¬
koll aufnehmenden Notars, durch das Loos bestimmt,
und sind darauf nach einer wenigstens zwei Monate

vorhergegangenen öffentlichen Anzeige die ausgel oosten
Nummern am nächsten 1. April fällig. Die Verloo-

sung erfolgt in der Weise, daß nur eine resp, soviel
Serien aus der Urne genommen werden, als erfor¬

derlich sind, um daraus die zur Bildung der festge¬

setzten Rückzahlungssumme nöthigen Obligationen ent

nehmen zu können.

Enthalten die gezogenen Serien mehr Nummern

als erforderlich sind, so gelangen jedesmal zunächst

die niedrigsten Nummern der ausgeloosten Serien

zur Rückzahlung und gelten dagegen die unmittel¬
bar anschließenden Nummern dieser Serie für die

nächstfolgende Amortisation als bereits gezogen.

Ist zur Ergänzung der in dem betreffenden Jahre
weiter einzulösenden Obligationen eine weitere Serien¬

ziehung zu bewirken, sosoll es damit in gleicher Weise

gehalten werden, so daß die niedrigsten Nummern xro
rata der Amortisationssumms in dem bezüglichen

Jahre und die übrigen Nummern als für die nächst¬

folgenden Einlösungen ausgeloost gelten sollen.
Die in Folge der Bestimmung dieses Paragraphen

fälligen Obligationen werden gegen deren Ausliefe¬

rung unter Anwendung der im Z 4 wegen der Zins¬

coupons enthaltenen Vorschrift an den Vorzeiger zum
Nennwerthe in Cöln und Berlin, von dem ersten,

auf die Ausloosung folgenden 1. April ab baar in

Courant gezahlt. Es erfolgt darüber unter Angabe

der ausgeloosten Nummern eine Bekanntmachung der
Direction.

Die Gesellschaft kann indessen, wenn die in ei¬

nem Jahre einzulösenden Obligationen mehr als

100,000 Thaler betragen, durch Bekanntmachung be¬
stimmen, haß die Inhaber einen Monat vor dem

Verfalle von jenen Städten diejenigen bezeichnen, in

welchen sie die Zahlung erheben wollen. Erfolgt

dann eine solche Bezeichnung nicht, so wird ange¬

nommen, daß sie die Zahlung in Cöln zu empfangen

wünschenden» nsffünt as ilzm'i.'(in!io in
Die fällig erklärten und eingelösten Obligationen

werden unter Beobachtung der hier oben wegen der

Verloosung vorgeschriebenen Formen verbrannt. Ueber

die Ausführung der Tilgung wird dem betreffenden

Eisenbahn-Commissariate alljährlich ein Nachweis

vorgelegt.

§ 6. Gehen Obligationen oder Nachweisungen

zur Erhebung weiterer Coupons verloren, oder wer¬
den sie vernichtet, so kann deren Mortification bean¬

tragt und ausgesprochen werden.
Die Direction der Gesellschaft erläßt des Endes

auf Antrag der Betheiligten dreimal, in Zwischen¬
räumen von wenigstens vier und höchstens sechs

Monaten, eine öffentliche Aufforderung, jene Doku¬
mente einzuliefern, oder die etwaigen Rechte an die¬

selben geltend zu machen. Sind vier Monate nach
derselben vergangen, ohne daß die Dokumente ein

geliefert oder etwaige Rechte auf dieselben angemel¬
det worden, und hat außerdem seit der ersten Auf¬
forderung ein Termin zur Empfangnahme einer neuen

Serie Zmscoupor.s stattgefunden, ohne daß hierbei
innerhalb mindestens sechs Monaten nach dessen Ab¬

lauf die tetrcffcnden Obligationen, beziehungsweise

die der früheien Serie beigegebene Anweisung (§ 2)
zum Vorschein gekommen sind, so spricht das Land¬

gericht zu Cöln auf Grund jenes Aufgebots die

Mortification aus, die Direction bringt dieselbe zur
öffentlichen Kenntniß und fertigt an Stelle der morti«

ftcirten Documente neue unter denselben Nummern

aus, auf welchen bemerkt wird, daß sie als Ersatz
für mvrtificirte dienen.

Die Kosten dieses Verfahrens fallen nicht der

Gesellschaft, sondern den Betheiligten zur Last. Zins¬

coupons können weder aufgeboten noch mortificirt

werden; jedoch soll demjenigen, welcher den Verlust

von Zinscoupons vor Äblauf der Verjährungsfrist

(H 3) iei der Direktion der Gesellschaft anmeldet nn)

den stattgehabten Besitz der Zinscoupons durch Vor¬

zeigung der Obligationen oder sonst in glaubhafter

Weste darlhu!, nach Ablauf der Verjährungsfrist der

Betrag der angemeldeten und bis dahin nicht > orge

kommenen Zinscoup> ns gegen Quit ring ausgezahlt

lMRW' 01 noch zöäll, ZU/ Kill 'ni/zstil?
Z 7. Die Nummern der zur Zurückzahlung fälli¬

gen, nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen
werden jährlich während fünf Jahren von der Ge¬

sellschaft Behufs Empfangnahme der Zah ung öffent¬
lich aufgerufen.

Die Obligationen, we'che nicht innerhalb eines

Jahres nach dem letzten öffentlichen Ausrufe zur Ein¬

lösung vorgezeigt werden, sind werthlos, was von

der Direction unter Angabe der werthlos gewor¬
denen Nummern alsdann öffentlich zu erklären

ist. Die Gesellschaft hat wegen solcher Obligationen
keinerlei Verpflichtungen mehr; doch kann sie deren

gänzliche oder theilweise Bezahlung auf Grund eines

Beschlusses der General-Versammlung aus Billigkeits¬
rücksichten gewähren.

Z 8. Außer den im Z 5 gedachten Fällen sind

die Inhaber der Obligationen berechtigt, deren Nenn¬

werth in folgenden Fällen von der Gesellschaft in
Cöln zurückzufordern:

a. wenn der Transportbetrieb auf der Eisenbahn

mit Dampfwagen oder anderen dieselben ersetzen¬

den Maschinen länger als sechs Monate ganz

»ehzvplPMtzi, SzzckqL l cknu lizqlk
b. wenn gegen die Gesellschaft in Folge rechts¬

kräftig gewordener Erkenntnisse wegen Zahlungs¬
unfähigkeit Executionen im Betrage von mehr als

Einhunderttausend Thalern fruchtlos vollstreckt

worden sind;



v. wenn die im Z 5 festgesetzte Tilgung der Obli¬

gationen nicht innegehalten worden ist und die

Gesellschaft nicht innerhalb thunlichst kurzer,

spätestens dreimonatlicher Frist nach geschehener
Aufforderung die Fehler redressirt hat.

Im Falle a kann das Kapital an dem Tage, wo

de selbe eintritt, in den Fällen b> und o nach Kündi¬

gungsfrist von drei Monaten zurückgefordert werden.
Das Recht zur Zurückforoerung dauert im Falle

a bis zur Wiederherstellung des unterbrochenen Trans¬

portbetriebes, in den Fällen d und o sechs Monate,

nachdem der Fall eingetreten, jedoch bei o immer nur

insofern die planmäßige Tilgung der Obligationen
nicht inzwischen ivieder eingetreten ist.

Die Obligationen, welche in Folge der Bestim¬

mungen dieses Paragraphen eingelöst werden, kann
die Gesellschaft wieder ausgeben.

H 9. Zur Sicherung der Verzinsung und Til¬
gung der Schuld wird festgesetzt und verordnet:

g.,'Die vorgeschriebene Verzinsung und Tilgung der

Obligationen geht der Zahlung von Zinsen und
Dividenden an die Actionaire der Gesellschaft Vor;

b Bis zur Tilgung der Obligationen darf die Ge¬

sellschaft keine zur Eisenbahn und zu den Bahn¬

höfen gehörigen Grundstücke verkaufen. Dies be¬

zieht sich jedoch nicht auf die außerhalb der Bahn

und der Bahnhöfe befindlichen Grundstücke, auch

nicht auf solche, welche innerhalb der Bahnhöfe etwa
an den Staat oder an Gemeinden zu postalischen,

polizeilichen oder steuerlichen Einrichtungen, oder

zu Packhöfen und Waaren-Niederlagen abgetre¬
ten werden möchten,

z 10. Zur Geltendmachung der im 8 8 . estgesetz¬

ten Rückfo.derungsrechte sind den Inhabern der

Obligationen die Bahnkörper von Ehreubreitstein-
Troisdorf nach Speldorf und Wattenscheidt-Dort-

mnnd nach Hörde nebst sämmtlichen für den Eisen¬

bahnbetrieb darauf errichteten Gebäuden und ge¬

machten Anlagen, sowie dem sämmtlichen für den

Betrieb dieser Strecken beschafften fahrenden Zeuge,

Mobilien, Geräthschaften, Materialien in erster Linie

verhaftet.

§ II. Die Obligationen aus diesem Privile¬

gium sind den unterm 19. Fuli 1871 Privilegium

öprocentigen Prioritäts-Obligationen der Rheinischen
Effenbahn-Gesellschaft in dem durch jenes Privilegium

festgesetzten Vorzugsrechte gleichgestellt.

§ 12. Die in diesem Privilegium vorgeschriebenen

Bekanntmachungen müssen, soweit nicht ausdrücklich

eine Anderes bestimmt, in die durch Z 27 der G.ffell-

schafts-Statuten bezeichneten öffentlichen Blätter ein¬
gerückt werden

§ 13. Auf die Zahlung der Obligationen wie
auch der Zinscoupons kann kein Arrest bei der Ge¬
sellschaft angelegt werden.

Zur Urkunde dieses und zur Sicherheit der Gläu¬

biger haben Wir das gegenwärtige landesherrliche
Privilegium Allerhöchsteigenhändig vollzogen und unter

Unserem Königlichen Jnsiegel ausfertigen lassen, ohne

jedoch den Inhabern der Obligationen in Ansehung
ihrer Befriedigung eine Gewährleistung von Seiten

des Staates zu geben, oder den Rechten Dritter

und insbesondere der Inhaber der nach den Privi¬

legien vom 12. October 1840 und 8. September 1843

emittirten resp. 2,500,000 Thaler vierprocentiger und

1,250,000 Thaler drei einhalbprozenliger Rheinischer

Eisenbahn-Obligationen, der nach dem Privilegium
vom 4. August 1854 emittirten 750,000 Thaler vier

einhalv prozentiger Bonn-Cölner Eisenbahn-Obliga¬

tionen, der nach dem Privilegium vom 30. Mai 1855
emittirten 700,000 Thaler Cöln-Crefelder Eisenbahn-

Obligationen, sowie der nach den Privilegien vom
2. August 1S58, 26 November 1860, 30. December186l,

29. Februar 18 64 und 3. October 1865 emittirten

resp. 5,000,000 Thaler, 3,000,000, Thaler, 3,000,000

Thaler, 2,000,000 Thaler und 3,000,000Thaler vier

einhalb prozentiger, der nach dem Privilegium vom
14. October 1869 emittirten 3,000,000 Thaler fünf-

procentiger und der nach dem Privilegium vom 19. Juli

1871 emittirten 5,000,000 Thaler sünfprozentiger Rhei¬

nischer Eisenbahn-Obligationen zu präjudizircn.

Die gegenwärtige Urkunde ist durch die Amts¬

blätter der Regierungen zu Cöln, Düsseldorf und

Arnsberg aus Kosten der Gesellschaft bekannt zu

machen und eine Anzeige von der landesherrlichen

Genehmigung in die Gesetzsammlung aufzunehmen.

Gegeben Berlin, den 4. November 1372.

(I-. 8.) gez. Wilhelm.

ggez. Graf v. Jtzenplitz. Camphausen,
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Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft,
bestätigt von Seiner Majestät dem Könige von Preußen am 21. August 1337.

Privilegirte zu fünf P ocent verzinsbare
Prioritäts-Obliqation III. Emission

Nr. .....
Der Inhaber hat an die Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft

Zweihundert Thaler Preußisch Courant
zu fordern, als Antheil an dem durch Königliches Privilegium vom . . . teu 1372
autorisirtenDahrlehn von Zehn Millionen Thalern, die Zinsen sind gegen die ausgegebenen Zins-

cm, öZwä soimjrll ruf' ! ?un nmmi > chaclZ! nztzitooniz llr.7. i
zchilnst' Eöln, am ten 187 ,,,jg > , iwzckiT v,ickH».-?nr-Zv si<!

Die Direction der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft. Der Special-IUrector.
(Unterschrift dreier Dircctoren,) (Unterschrist.)

<z-

Dieser Obligation sind Zinscoupons pro
Eingetragent-nb ?ol:

bis . . . . . nebst Talon beigefügt.
des Reglers.

Rückseite der Obligation,
(Hier folgt ein wörtlicher Abdruck des Privilegiums.)

Schema zum ZinScoupon
Vorderseite.

Serie. 1-ir. . . .
Zins-Coupon

zur privilegirtensünsprocentiqen Obligation
,zj<t zzloäX (XXli,000.^ äml ZZlochX 00SMM. l . .ni.Küm noäzzm

Fünf Thaler
hat der Inhaber dieses Coupons am I. Berlin, Cöln und in den außerdem von uns zu
disignirenden Städten bei den bekannt gemachten Zahlstellen zu erheben

Cöln, am ten ' 18?
Die Direction

der Rheinischen Eisenbahn Gesellschaft.
(Facsimile dreier Direktorenund des Special-Directors.)

Controlle kol.

^ sI >-!
k v»'s

!Ao

-1
'!

Rückseite,
Zsh'e i"nische Eisenbahn - Gcse l^sch aft.

Dieser Zins-Couponist nach dem ungültig und werthlos und ebenso, wenn derselbe
durchstrichen,durchlocht, oder besten Nr, nicht mehr erkennbar ist.

Fünf Thaler,
zahlbar am
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Inhaber die>-.s hat vom ten ad die . . . le Serie Zins-Coupons
für fünf Jahre zur vorbezcichucteu Obligation, welche auf Verlangen zur Abstempelung vorzulegen ist, in
Cöln in unserem Central-Bureau zu empfangen.

Cöln, den ,ttn ' li!>HSlzrüo ! nztzn^jz?st msjNurzörö'zeistaLfttö siNllgw
Die Direction

der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft.
(Facsimil e drei er Directorenund des Spceial-Directors)

Verordnungen u. Bekanntmachnngen
der Ceutral-Behörden
1806. Die am 2. Januar 4873 fälligen

Zinsen der preußischen Staatsschuldscheine, der Staats¬
anleihen von 1856, 1867 0. und 1868 sowie der
Neumärkschen^Schuldverschreibungen können bei der
Staatsschuldcn-TilgungskasieHierselbst, Oranienstraße
94 unten links schon vom 16. d. Mts. ab täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und Festtage und der
Kassen-Revifions-Tage, von 9 Uhr Vormittags bis 1
Uhr Nachmittagsgegen Ablieferung der betreffenden
Coupons in Empfang genommen werden.

Von den Regierungs-Hauptkassen, den BezirkS-
Hauptkassen in Hannover,Osnabrück und Lüneburg
und der Kreislasse in Frankfurt a. M. werden diese
Coupons ebenfalls vom 16. d.M. ab, mit Ausnahme
der oben bezeichneten Tage, eingelöst werden.

Die Coupons müssen nach ven einzelnen Schul¬
dengattungen und Appoints geordnet,und es muß
ihnen ein, die Stückzahl und den Betrag der
veischiedenenAppoints enthaltendes, aufgerechnetes,
unterschriebenes und mit Wohnungsangabeversehenes
Verzeichniß beigefügt sein.

Gleichze tig findet bei der Staatsschulden-Tilgungs¬
kasse in ähnlicher Art die Einlösungder durch unsere
Bekanntmachung vom IS. Juni d. I. zum 2. Januar
1873 gekündigten Schuldverschreibungen der
Staatsanleihe von 1856 statt. Die Schuld¬
verschreibungen der Art können gehörig verzeichnet
und geordnet auch bei den übrigen oben genannten
Kassen eingereicht werden, von denen sie Vorschrifts¬

mäßig vor der Auszahlungzunächst der Staatsschul¬
den-Tilgungskasse zur Feststellung übersandtwerden
müssen.

Berlin, den 5. Dezember 1872.
Haupt-Verwaltungder Staatsschulden

von Wedell. Löwe. Hering Rötger.
4 nZK. 1708. Vom 1. Januar 1873 ab werden bei
sämmtlichen Reichs-PostanstaltenPostkarten zum
Verkauf gestellt, welche gleich mit demFraneostempel
von 's, Groschen bz. 2 Kreuzern bedruckt sind, so daß
es des Aufklebens der Freimarke nicht erst bedarf.

Diese gestempelten Postkartenwerden ohne Auf¬
schlag zum Nennwcrthe an das Publicum abgelassen.
Daneben wird der Verkauf von Postkartender jetzt
gebräuchlichen Art. welche nicht gestempelt und auch
nicht mit Freimarken beklebt sind, ferner der Post¬
karten mit bezahlter Rückantwort unter den bis¬
herigen Bedingungen fortgesetztwerden.

Berlin, den 27. November 1872.
Kaiserliches General-Postamt. Stephan.

tVS« 1720. Die Weichnachstsendungen
betr essend.

Die Weihnachtszeitführt der Post bekannt¬
lich in jedem Jahre bedeutende Massen von Packeten
zu. Wenn sich diese Massen in den letzten Tagen
vor Weichnachten zusammendrängen und, wie dies oft
der Fall ist, noch schwierigeWitterung- uud Wege¬
verhältnissehinzutreten: so kann auch bei den um¬
fassendsten Vorbereitungen nicht jede einzelne Sendung
mit der sonstigen Pünktlichkeit eintreffen. Eine ver¬
spätete Ankunft ist aber gerade bei diesen Sendungen
beda uerlich. DaS Publicum wird daher im eigenen

e.
Schema zum Talon.

Vorderseite.
Rchernische Eisenbahn-Gesellscha'jt.

Anweisung
zur

privilegirtenfünfprocentigen Obligation lll. Emission
Nr. . . . '.

Eingetr agen sub ? n! des Control-Registers.



Interesse ersucht, mit den Weihnachtösendungm
bald zu beginnen, damit die Massen sich mehr
zertheilen. Zugleich wird ersucht, die Packcte dauer¬
haft zu verpacken, namentlich düuve Cartons,
schwache Schachteln und Cigarrenkisten zu vermeiden
und die Signaturen deutlich und vollständigentweder
auf die Packete selbst niederzuschreiben oder, wenn
dies nicht thunlich, an denselben so haltbar zu befe¬
stigen, daß sie wäbrend der Beförderung nicht ab-
failen oder abgestreift werden können.

Berlin, den 1. Dezember 1872.
Kaiserliches General-Postamt. Stephan,

k HS l. 1773. Die Königliche Staatsdruckereiüber¬
nimmt von jetzt ab die Abstempelung fertiger Brief-
couverts, Streifbänder und Postkarten mit dem Post-
frankirungszeichen <Freimarkenstempel) vom Publicum
unter folgenden Bedingungen:
1) Die zur Abstempelung bestimmten Briefcouverts,

Streifbänder und Postkarten müssen in der zur
Benutzung bei Postbeiörderungengeeigneten Be¬
schaffenheitbei einer der Kaiserlichen Ober-Post-
kassen dergestalt verpackt eingeliefert werden, daß
das Verpackungsmaterial sowohl zur Beförderung
an die Königliche Staatsdruckerei, als auch zur
demnächstigen Rückbeförderungbenutzt werden
kann.

2) Die Einlieferung geschieht unter Beigäbe eines
Verzeichnisses, welches die Stückzahl und zwar
hinsichtlich der Couverts die Stückzahl für jedes
Format (falls verschiedene Formate vorgelegt
werden) hinsichtlich der Streifbänder und Post¬
karten aber, welche je von übereinstimmendem
Format sein müssen , die Stückzahl nur einfach
enthält, und bei jeder Klasse genau den Werth¬
stempel (Francobetrag) angiebt, mit welchem die
Abstempelungerfolgen soll.

3) Die Ober-Postkasse erhebt bei der Einlieferung
des Porto für die Hin- und Hersendung, den
durch die demnächstige Abstempelungsich dar¬
stellenden Werthbetrag der Postfrankirungszeichen
und endlich eine Abstempelungsgebühc,welche
einzeln bei jedem Forinat der Couverts, bei den
Steifbändern und bei den Postkarten-Formularen,
ferner einzeln für jede durch den Stempel dar¬
zustellende Werthstufe, mit je 17^ Gr. für 1000
S-ück oder für jedes angefangene Tausend
berechnetwird.

4) Die Abstempelung erfolgt an derselben Stelle,
wie bei Couverts :c., welche mit Francostempeln
versehen von der Post verkauft werden Die zur
Abstempelung bestimmte Stelle darf nicht bedruckt
smst

5) Die lnim Abstempeln beschädigtenCouverts :c.
werden, soweit nicht der Sendung zum Zwecke
der Abhülfe überschüssige Exemplare beigefügt
sind. Seitens der Postverwaltung in Höhe des
erlegten Portobetrages durch entsprechendeandere

' Werthzeichen ergänzt.
Berlin, den 5. Dezember 1872.

Kaiserliches General-Postamt. Stephan.
»HTS- 1802. Einführung neuer Tele¬

graphen-Freimarken.
Mit den Schlüsse des Monats Oktober d. Js.

werden die bisherigen mit der Bezeichnung
„Norddeutscke Bundes-Teleg- aphie"

versehenen Telegraphen-Freimarkenaußer Gebrauch
gesetzt. An ihre Stelle treten vom I. November d.
I. ab neue Telegraphen-Freimarken,welche im We¬
sentlichen die Form und Zeichnung der bisherigen
Freimarken haben, aber mit der Umschrift

.Telegraphie oes Deutschen Reichs"
verschen sind und die Werthbezeichnung „Groschen"
in schwarzem, statt bisher in weißem Ueberdruck ent¬
halten.

Die neuem Telegraphen-Freimarken werd en von
den Telegraphen-Stationenzu dem Nennwerthedes
Stempels vom 24. October cr. ab an das Publikum
abgelassen.

Verwendbar werdzn die neuen Marken über¬
all erst vom 1. November d. I. ab.

Die am 1. November d. I. in den Händen des
Publikums verbleibenden alten Freimarken können
bis zum Schlüsse d. I. bei den Telegraphen-Statio
nen gegen neue Marken gl ichen Werthes umgetauscht
werden.

Vom 1. Januar 1873 ab werden die bisherigen
Telegraphen-Freimarken zum Umtausch nicht mehr an¬
genommen und verlieren ihren Werth.

Berlin, den 18. Oktober 1872.
Kaiserliche General-Direktionder Telegraphen.

I. V. Meydam.
Verordnungen n. Bekanntmach »ngsa

der Provinzial- Behörde».
1765. Mit Bezug auf die diesseitige Be¬

kanntmachung vom 1. Juli 1869 wird zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß dem Unter-Steuer-Amte zu
Fulda im Haupt-Amtsbezirketzanau die Befugniß zur
Ausgangs-Abfertigung des auf der Elm-Gemünden'er
Eisenbahnmit dem Ansprüche auf Steuervergütung
unter Eisenbahnwagenverschluß ausgehenden Brannt¬
weins und der Uebergangsstelle zu Jossa die Befugniß
zur Ertheilung der bezüglichen Ausgangsbescheinigung
beige Wl wgHdxyMn? S 6 nu IstvzdütT »ick i

Berlin, den 13. November 1872.
Der Finanz-Minister.

Im Austrage- gez. Hasselbach.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur

öffentlichen Kenntniß gebracht.
Cöln, den 28. November 1872.
Der Provinsial-Steuer-Direktor: Wohlers.

VerorSnnngen » Vekannt'wachungen
der Königlichen Regierung.

«GAS- 1775. Der Herr Oberpräsident hat durch
Erlaß vom 20. August genehmigt, daß Behufs Auf«
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bringung der Kosten für den Neubau eines katholi¬
schen Schulhauses zu Houverath im Kreise Rhein¬
bach eine Hauskollecte bei den katholischenBe¬
wohnern der Regierungsbezirke Cöln, Aachen und
Düsseldorf in dem Zeitranm vom 1. September d, I.
bis zum 1. März 1873 durch Deputirte dieser Ge¬
meinde abgehalten werde.

Mit der Abbaltung dieser Collecte in unserm Regie¬
rungsbezirke sind die Ackerer Johann Zimmer und
Anton Bauerfeind, beide von Lanzerath, beauftragt.

Die Collectanten behalten die Gelder zur direkten
Ablieferung an sich.

Düsseldorf, den 7 Dezember 1872. I. V. II. 1699.
HOT5.1774. Polizei-Verordnung,
betreffend den Gebrauch der landwirth-

schaftlichen Maschinen.
Zur Vorbeugung von Unglücksfällen bei dem

Gebrnucke der durch Wind-, Wasser-, Dampf- oder
durch thierische Kraft getriebenen Dresch- oder anderen
landwirtschaftlichen Maschinen wird auf Grund des
§ II des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom
I I. März 1850 hiermit für den ganzen Umfang un¬
seres Verwaltungsbezirkes verordnet, was folgt:

1. Alle Betriebs- oder Transmissionswellen, sowie
die von dem Gehäuse der Maschine nicht einge¬
schlossenen Triebräder und beweglichen Theile
sind, wenn dieselben sich in einer Lage befinden,
in welcher Menschen oder deren Kleidungsstücke
mit ihnen in Berührung kommen können, dergestalt
mit Brettern oder Blech zu verkleiden daß eine
Berührung der in der Nähe der Maschine ar¬
beitenden Menschen oder deren Kleidungsstücke
mit den in Bewegung befindlichen Maschinen¬
teilen unmöglich gemacht wird.

2. Ist bei einer Dreschmaschinedas Einfütterungs-
loch für das Getreide mit tischartig erhöhten
Bretterflächen umgeben, auf welchen sich Menschen
zum Herantragen oer Garben zu bewegen haben,
so ist das Einfütterungsloch nicht allein mit 3"
hohen starken Fußleisten, welche das Abgleiten
von Personen mit den Füßen verhindern, son¬
dern auf den beiden Längsseiten auch mit soliden
Barrieren von mindestens 18" Höhe zu umgeben.
Auf der Längsseite, an welcher die mit dem Ein-
süttern der Garben betraute Person ihren Platz
hat, kann diese Anordnung unterbleiben, wenn
der Stand der Person in einem vertieften Bret¬
terkasten sich befindet.

3. Bei Maschinen, welche durch thierische Kraft
getrieben werden, sind die Thiere abzuspannen,
wenn das Schmieren des Triebwerks oder ein¬
zelner Theile desselben erforderlich wird.

4. Zum Gebrauche aufgestellte Maschinen dürfen
Niemals ohne Aufsicht gelassen werden. Bei Ma¬
schinen der bezeichneten Art dürfen nur Perso¬
nen beschäftigt werden, welche das 16. Lebens¬
jahr überschritten haben. Auf den Dreschbühnen
der Dreschmaschienen dürfen Frauen nur dann

beschäftigt werden, wenn sie sich dazu verstehen,
eine eng anliegende Bekleidung, ähnlich derje¬
nigen der Mannspersonen anzulegen.

5. Diese Polizei-Verordnung tritt sofort in Kraft.
Zuwider!andlungen gegen dieselbe werden mit
einer Geldstrafe bis zu IV THlr. oder im Unver¬
mögensfalle mit verhältnißmäßiger Gefängniß¬
strafe bestrast.

Düsseldorf, den 29. November 1871. I. III 5936
I8ÄSZ- 1791. Durch Rescript des Herrn Ministers

rür Handel, Gewerbe und öffentlicheArbeiten, sowie
des Herrn Ministers des Innern v. 37. November
ds. Js. ist die von der General-Versammlung der
Rheinisch - Westfälischen Rückoersicherungs- Actien-
Gesellschastzu M.-Gladbach unter dem 13. Mai d. I.
beschlossene Ausdehnung der Gesellschaftszwccke auf
Rückversicherunggegen Feuerschaden mit dem Vorbe¬
halte genehmigt worden, daß die Eintragung deS
Beschlusses in das Handels-Register unbeanstandet
erfolgt.

Düsseldorf, den 5. Dezember 1372. I. III. 4491.
ÄHS7. 1819. Der Herr Minister der landwirth¬
schaftlichen Angelegenheiten hat durch Erlaß vom
16. v. Mts. angeordnet, daß die B amten der land-
wirthschattlichen Verwaltung veranlaßt werdensollen,
dem. zum Zwecke der am 10. Januar k. Js. stattfin¬
denden allgemeinen Viehzählung, von Seiten der
Orlsbehörden be«. der Orts-Zählungs-Kommissionen
an sie zu stellenden Ansinnen, die Geschäfte des Zäh¬
lers zu übernehmen, thunlichst zu entsprechen,soweit
dies ohne Benachtheiligung ihrer Amtsgeschäfteaus¬
fuhrbar erscheint.

Indem wir dies zur Kenntniß mittheilen, hegen
wir zu den Deichgräfcn und Heimräthen der Deich¬
verbände, sowie zu den Kreis-Thierärzten unseres
Verwaltungsbezirks das Vertrauen, daß sie sich dem
dieserhalb an sie ergehenden Ansuchen bereitwilligst
unterziehen werden.

Die Herren Landräthe veranlassen wir, dieser
Verfügung durch Abdruck in den Kreisblättern schleu¬
nigst weitere Verbreitung zu geben.

Düsseldorf, den 11. Dezember 1872. I I- 4333.
1793. Leopold von der Wald zu Hemmer

den, Kreis Grevenbroich hat den ihm am 7. Novem¬
ber v. I. ertheilten Legitimations- und Gewerbeschein
zum Ausstellen eines Marionetten-Theaters ic. angeblich
verloren und wird dieser Schein für ungültig erklärt.

Düsseldorf den 3. Dezember 1872. II. III. 7622.

Verordnungen u. Bekanntmacbungen
anderer Behörden

HKTK 1797. Durch Urtheil des Königlichen Land¬
gerichts zu Elberfeld vom 31. Juli d. I. ist Frie¬
drich Stroeterhof, ohne Geschäft, zuletzt in Elberfeld
wohnend, für abwesend erklärt worden.

Cöln, den 8. Dezember 1872.
Der General-Prokurator: Seckendorff.
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R8SV 1776. Verzeichniß derjenigen Personen, welche durch Urtheil der Zuchtpolizeikammer I. und U.

Instanz, sowie durch Urtheil des Asfisenhofes bei dem Königlichen Landgerichte zu Düsseldorf im Laufe des
III. Quartals 1872 der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig erklärt worden sind und ihre Strafe angetreten

haben:

St

Namen

der

Verurtheilten.

Gewerbe. Wohnort.

Datum
des

Urtheils.

Dauer de»
Verluste,

der bürger¬
lichen Eh¬
renrechte

Ende des Ver¬

lustes der bür¬

gert. Ehrenr.

2
3

4

5

6
78
9

10

11

12

13
14

15

18

17
18

19

Weiland, Nicolous Ehefrau Barbara

geb. Hinlang

Buch, Ludwig

Hellings. Hermann Franz Heinrich

JperS, Heinrich

Theisen, Peter Joseph
Verhostert, Wilhelm

Bohn, Wilhelm

Schalk, Ferdinand

Köpp, Adam

Eigen. Peter ^ ^
Jordan, Peter

Derpa, Friedrich

Schwitz, Wilhelm

Feldmann, Adolph

Roesgen, Friedrich

Spiegel, (auch von Spiegel gnt.)
Giesen, Joseph

Nötiger, Peter

Putzmann, Ewald

Düsseldorf, den S. Dezember 1872.

39

58

45
55

33

34

32

25

30

45

43

48

55

38
28

40

38

32
27

ohne

Tagelöhner
Hausirer

Tagelöhner

Handelsmann

Fuhrknecht
Tagelöhner

Matrose

Tagelöhner
dito.

Ackerer

Schreiner

Tagelöhner
dito.

Schneider

Tagelöhner
Maurer

dito.

Bergmann.

Crefeld

Düsseldorf
Crefeld

dito.

Anrath
Crefeld

Natingen
Neuwred

Neuß
dito.

Unterbach

M.-Gladbach

Ratingen

Tiefenbroich
Neuß

Elberfeld

Düsseldorf

Hagen

Schlebusch

> 1872.

2. Juli

MAl,
10 „

16. „

17. „
17.

17. „

UL n
17. ,.
17.,
23.
26.
23. Sept.

16. Juli

17. „

24. „

24. „

19. „
19. .,

3Jahre 2. Jan. 1876.

Aug.

2
4

5
3

5

3

3

3
5

S

2

3
1

2

10

110
10

Der Ober-Procurator: G

2. Nov. 1874.

>0. Jan. 1877.
16. Oct. 1878.

17. Apr. 1876.
17. Juli 1878.

17. Jan. 1876.

17. Jan. 1876.
17. Nov. 1875.

17. Apr. 1878.
21. Juli 1878.

26. Dez. 1874.
23.Sept 1876.
16. Nov. 1873.

>7. Jan. 1876.

24. Juli 1887.
24. Jan, 1874.

19. Juli 1894.

19. Juli 1892.
u e r a r d.

H 1. 1779. Die Sterbe-Urkunde des am 4. April

1872 zu Antwerpen verstorbenen Möbelschreiners
eter Joseph Opgenorth, 42 Jahre alt, aus Goch,

in die laufenden Sterbe-Register der Bürgermeiste¬

rei Goch eingetragen worden.
Cleve, den 7. December 1872.

Der Oberprocurator: Buß.

HMS? 1780. Die Sterbe-Urkunde der am 2. Ja¬

nuar 1872 zu Borgerhout Provinz Antwerpen ver¬

storbenen Wittwe von Johann Heinrich Branden,

82 Jahre- alt, aus Repelen ist in die laufenden

Sterbe-Register von Repelen eingetragen worden.
Cleve, den 7. December 1872.

Der Oberprocurator: Büß.

HGZA. 1781. Die Sterbe-Urkunde des am 30.

Dezember 1871 zu Antwerpen verstorbenen Klempners
Johann Theodor Troost, 56 Jahre alt, aus Camp,

ist in die laufenden Sterbe-Register von Camp ein¬
getragen worden.

Cleve, den 7. December 1872.

Der Oberprocurator: B uß.

H AAL 1732. Die vorgeschriebenen Bekanntmachungen
der Eintragungen in das Handels- und Genossen-

schafts-Register des hiesigen Königlichen Handelsge¬

richts erfolgen^ im Jahre 1873 durch den Deutschen

Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischen Staats-

Anzeiger, die Kölnische Zeitung und die Gladbacher
Zeitung (amtliches Kreisblatt).

Gladbach am 6, De.ember 1872.

Königliches Handelsgericht: W. Prinzen. Kreitz.

1794. Die Eintragungen in das Handels¬

und Genossenschafs-Register werden im Laufe des Jahres

1873 durch die Essener-, Kölnische und Berliner- Börsen-

Zeitung, sowie den Deutschen Reichs- und Preußischen
Staate-Anzeiger bekannt gemacht werden. - Die

auf die Führung dieser Register sich beziehenden

Geschäfte werden von dem Kreisgerichtsrath Velt-
mann unter Mitwirkung des Kreisgerichts-Bureau-

Assistenten Röster bearbeitet.

Persönliche Anmeldungen werden Montags von
11 bis 12 Uhr entgegen genommen.

Essen, den 30. November 1872.

Königl. Kreisgericht I. Abth.»SS«. 1777. Aufruf.
Den Anstrengungen unserer durch die Sturmfluth

vom 12. und 13. d. Mts. geschädigten Landsleute,
sich aus eigener Kraft von den erlittenen Unglücks¬

schlägen wieder aufzurichten, und dem von Seiten

> der Staatsbehörden an den Tag gelegten Streben,
! überall hülfreich vorzugehen, ist weit und breit im
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gesammten Vaterlande die Bethätigung opferwilliger

Nächstenliebe als ergänzendes Glied der Rettungsarbeit
hinzugetreten.

Dieser nationalen Vereinsthätigkeit hat es bisher
an einem Miitelpunkte gefehlt.

In Anbetracht der Nachtheile, welche die Zer¬

splitterung derselben im Gefolge haben müßte, gabSe. Kaiserliche Hoheit der Kronprinz, obwohl
durch Krankheit angenblicklich von persönlicher Be¬
theiligung ferngehalten, vor einigen Tagen den

Wunsch zu erkennen, daß eine Eentral stelle zum
Sammeln und zum Vertheilen der Liebesgaben

begründet würde. t-l ür
Dieser hochherzigen Aufforderung unverzüglich

nachzukommen, haben die Unterzeichneten heute einenDeutschen Hülssverei«
für die Nothleidenden an der Ostseeküste

mit dem Sitze in Berlin

errichtet. Das Protektorat hat des Kronprinzen

Kaiserliche Hoheit mit der huldvollen Zusage an¬
nehmen zu wollen erklärt, daß Er, sobald Seine

Gesundheit die Rückkehr nach Berlin zulasse, den

Arbeiten desselben Seine rege Theilnahme zuwenden
werde.

Namens und im Auftrage unseres hohen Pro¬

tektors erlauben wir uns nun zur Mitarbeit aufzu¬

rufen.

Es gilt, den augenblicklichen Nothstand an der

langgestreckten Ostseeküste Schleswig-Holsteins, Mecklen¬
burgs, Pommerns, nebst den oldenburgischen und
lübischen Gebietstheilen zu heben, — einen Nothstand,

dem in allernächster Zeit, mit dem Eintritts des

Frostwetters, noch eine Verschärfung bevorsteht, — es

gilt, die zerstörten Mittel des Selbsterwerbs zu ersetzen.
Bringen wir einer aus's Aergste betroffenen, aber

Gottlob nicht entmuthigten Bevölkerung den Bruder¬

gruß aus allen heimischen Gauen, aus allen Ländern,
wo Deutsche wohnen! Nichten wir sie durch die

werkthätige Versicherung auf, daß in Deutschland die

unverschuldete Noth Einzelner eine Herzenssache
Aller ist.

Den bestehenden oder noch ins Leben tretenden

Vereinigungen bieten wir unsere treue und aus¬

gleichende Mitwirkung an. Dieselben werden uns

durch fortgesetzte Mittheilungen von dem Gange

ihrer Thätigkeit und von den innerhalb ihres Wir¬

kungskreises etwa hervortretenden Schwierigkeiten zu

herzlichem Dank verpflichten.

Jeder der Unterzeichneten erklärt sich zur An¬

nahme von Beiträgen bereit, über welche unser Schatz¬

meister, Geh. Commerzienrath von Bleichröder,

Behrenstraße 63 Hierselbst, Quittung ertheilen wird.
Berlin, den 30. November 1873.Deutscher Hülfsverein

für die Nothleidenden an der Ostseeküste

unter dem Protektorate Sr. Kaiserlichen Hoheit des
Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen.

Abgeordneter v. Behr (Schmoldow.) Geh. Commer¬

zienrath v. Bleichröder, Schatzmeister. Groß-

herzogl. Mecklenburg. Gesandter Staatsminisier v.

Bülow. Abg. Georg v. Bunsen, Stellvertreter

des Vorsitzenden. Regierungs-Assessor Fastenau,
Schriftführer. Graf Krassow. Ministerresident

Dr. Krüger. Geh. Regierungsrath Marcard.

Staatsmmister a. D. Freiherr v. Patow. Abgeordneter

Reimers. Abgeordneter Wagener, Schriftführer.

Abgeordneter Dr. Walt ichs, Schriftführer. Geh.
Ober-Negierungsrath Wulfshein.

Abgeordneter Dr. Achenbach. Abgeordneter vr.
Ahlmann. Geh. Baurath Baensch. Graf v.
B ehr-Negendanck. Abgeordneter v. Benda.

Abgeordneter v. Benningsen. Geh. Regierungs¬
rath v. Boetticher. Abgeordneter v. Bonrn.

Abgeordneter Brons. Geh. Ober - Finanzrath
Burghardt. Professor Curtius. Schloßhaupt-

mann v. Dachröden. Geh. Oberregierungsrath
Darenstädt. Abgeordneter v. Denzin. v. Erx-

leben Selbelang. Abgeordneter v. Forckenbeck.

Präsident i)r. Friedberg. Abgeordneter vr.

Friedenthal. Commerzienrath Friedeberg. Ab¬

geordneter I)r. Gneist. , Geh. Regierungsrath

Greifs. Redacteur Dr. Moritz Gumbinner.

Geh. Commerzienrath v. Hansemann. Vicepräside"t

Henri ci. Professor v. Holzendorf f. Ober¬

bürgermeister Hobrecht. Geh. Oberregierungsrath-

Ho meyer. Abgeordneter Dr. Karsten. Abge¬
ordneter von der Knesebeck-Ruppin. Stadt¬

verordnetenvorsteher Kochhann. Abgeordneter

v. KölIer. Geh. Commerzienrath Krause. Ab¬

geordneter Freiherr v. Losn. Abgeordneter vr.
Löwe. Polizeipräsident v. Madai. Stadtrath.

Magnus. Abgeordneter v. Mallinckrodt.

Franz Mendelssohn. Abgeordneter Meher

(Pinneberg). Abgeordneter Mi quol. Feldmarschall

Graf v. Moltke. Graf zu Münster. Kammer¬

herr und Major z. D. v. Normann. Großherzogl.

Mecklenburg. Oberzolldirector O l d e n b u r a. Abge¬
ordneter Ottens. Graf v. Rantzau-Oppen-

dorff. Ferdinand Reichenheim. Abgeord.
neter llr. PeterReichensperger. Abgeordneter-

Graf v. Reventlon. Abgeordneter v. Sancken-

Julienfelde. Abgeordneter Schmidt (Stettin)

Ad. Schwabe. Abgeordneter Schwerdtfeger

(Travenort). Präsident des Reichstages Dr. Sim-
s o n. Abgeordneter Springer. Graf zu Stol¬

berg - Wernigerode. Oberbürgermeister v.
Tha den. Landforstmeister Ulrici. Graf v.

Usedom. Abgeordneter ve. Vircho w. Commer¬

zienrath Vollgold. Abgeordneter v. Wedell

(Menzlin). Wirkl. Geh. Oberregierungsrath Wehr¬
mann. Abgeordneter Whneken. Geh. Commer¬

zienrath Zwicker.

Sicherheitspolizei«
«HA?. 1733. In der Zeit vom 30. bis zum 31.

Oktober d. I. ist auf dem Bahnhose zu Ruhrort aus



einem Güterwagen ein Faß Bier im Gewichte von

100 Pfh. gez. H. Wenker 4484 gestohlen worden.
Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den

Verbleib desselben, sowie über die Thäterschaft Aus¬

kunft geben können, hiervon mir oder der nächsten

Polizei-Behörde Anzeige zu machen.
Wesel, den 27. November 1872.

Der Staatsanwalt.

IM»?. 1168, In der Nacht vom <6. auf den 27.

November d. I. sind zu Pesch Bürgermeisterei Cor-

schenbroich außer einer Summe Geldes folgende Ge¬
genstände gestohlen worden.

1. ein goldener Ring mit den Symbolen von

Glaube, Hoffnung und Hiebe auf einem Plättch-n;
2, ein goldener Ring, in dessen innerm Rande die

Buchstaben F. K./F. S. und die Jahreszahl 1856

eingravirt ist; 3. ein einfacher goldener Nina, 4.

eine goldene Tuchnadel, 5. eine silberne Kapseluhr,,
deren Zifferblatt römische Zahlen trägt, 6. em alt¬

modisches goldenes Kreuz mit schwarzer Kordel und
kleinem Schlößchen. i(1 zstouöir»

Ich ersuche Jeden, der über die Diebe oder den

Verbleib der gestohlenen Sachen Auskunft zu geben

vermag, solche mir oder der nächsten Polizeibehörde
zu ertheilen.

Düsseldorf, den 4. Dezember 1872.

5, Der Untersuchungsrichter Polch.
I 1733. In der Nacht vom 10. auf den 11.

November sind zu Flieth Bürgermeisterei Wickrath
aus einem Hause mittelst Einbruchs:

Ein schwarzblauer Uebe^zieher von Tüffel mit

schwarzem Sammetkragen, schwarz seidenen Knöp¬
fen, schwarz gefüttert, noch fast neu;

Ein Leibrock, schwarzgrau von Kunstwolle, mit

schwarzen seidenen Knöpfen, schwarzem Futter und
Kragen von dem Rockstoffe; ,

Ein schwarzblauer Tuchrock mit deSgl. Kragen,

schwarzen seidenen Knöpfen, und schwarzem Futter;

sowie .ii.-izilli-chisck
Ein paar kalblederne Zugstnfel mit defekten

Zügen gestohlen worden. no 1 zuzo, Mb
Ich ersuche einen Jeden, welcher über den Ver¬

bleib des Gestohlenen, oder die Person des Diebes

Auskunft geben kann, mir oder der nächsten Polizei¬
behörde hiervon Mittheilung zu machen.

Düsseldorf, den Z. Dezember 1872.
Der Ober Prokurator, svon Guerard.

IHM«. 1784. Am 20 August cr. ist am Rheinufer
bei Langst die Leiche eines unbekannten Mannes, im

Alter von ca. 50 Jahren, welche etwa 4—6 Wochen

im Wasser gelegen haben mochte, gelandet dieselbe

war 1,75 Meter groß hatte dunkles Haar und Glatze
Bart und braunen Schnurrbart, Die Leiche war be¬
kleidet mit Rock, Hose, u id Weste von grauem weiß-

gestickeltem Buxkin mit übe:sponnenen Knöpfen. Hosen¬

trägern von rothem Gummizeug, zwei weißleinene
Unterhosen, einem feinleinenen Faltenhende ohne

Zeichen, an welchem sich ein Paar messingene Man¬

schettenknöpfe mit Emaille, und ein neufilberner

Brustknopf befanden, einer weißwollenen Leibbinde,
weißen Trikot-Sacken mit blauen Streifen und ein
Paar Gummizugstiefel.

In den Taschen der Kleidungsstücke fanden sich

vor: Ein paar schwarze Glacehandschuhe 2 gelb¬
leinene Taschentücher mit einem weißen Streifen, ein

mit 6 Schüssen geladener Taschenreoolver, ein Ta¬
schenmesser mit 4 Klingen, ein Schlüssel an einem

Kettchen von Stahlkügelchen und ein Portemonnaie
mit 14 Sgr 9 Pfa. Inhalt.

Ich ersuche emen Jeden, welcher über die Per¬

son der Leiche Auskunst geben kann, mir oder der

nächsten Polizeibehörde hiervon Mittheilung zu
maHMzssffOl iscl no nson?ckiz1ytc>Zb

Düsseldorf, den 28, November 1872.

. Der Ober-Prokurator: von Guerard.

IHMI. 1785. Am 27. November d. I. sind zu

Einbrungen bei Kaiserswerth folgende Gegenstände
gestohlen worden;

1) Eine silberne Ankeruhr, in welcher auf der
äußern Seite des Deckels auf einer glatten Fläche

ein Schloß, und auf dem innern Deckel sich die

Worte 15 Rubines eingravirt befanden. Die Uhr
hatte römische Ziffern und außer dem Stunden-

und Minutenzeiger auch einen Secundenzeiger. Um

dieselbe befand sich ein Neufilberner Kasten, wel¬

cher die Zahl 21 trug. Auch war in dem Deckel
der Uhr ein rundes Blättchen mit der Firma:

„Hubert Duisberg in Gelsenkirchen" angebracht.
2. Ein Portemannaie von schwarzem Leder und

mit schwarzem Bügel;
3. Ein Paar Stiefel, welche vorgeschuht s

4. Eine Weste von halbseidenem Zeug mit finger¬

breit durchzogenen weißen Fäden, welche im Rücken

doppelt gefüttert und archen mit schwarzem und

innen mit gelbem Futter versehen war.

Ich ersuche einen Jeden, wer über den Dieb

oder den Verbleib der gestohlenen Gegenstände Aus-

kunft zu geben vermag, mir oder der nächsten Poli¬

zeibehörde davon Anzeige zu machen.

Düsseldorf, den 5 Dezember 1872. -- ^
Der Ober-Prokurator: von Guerard.

ISÄS 1795. Am 29. November cur. wurde zu An¬

germund ein goldenes Kreuz nebst goldener Kette

und ein? goldene Brustnadel gestohlen.

Das Kreuz war von Ducatengold etwa 1'/,

Zoll läng und -// Zoll breit; in der Mitte desselben
befand sich ein rother Stein, die Balken des Kreuzes

waren glatt und an den Hnden ausgravirt, und be¬
fand sich an oberem Ende ein goldener Ring. —

Die Hefte wäll eine sogen. göldeNe Ringkette,
die Brustnadel war von glattem Golde, worauf sich
eine Traube gleichfalls von Gold befand.

Ich ersuche einen Jeden, der über den Verbleib

der gestohlenen Gegenstände oder über den Dieb Aus¬

kunft zu geben vermag mir oder der nächsten Polizei-
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behörde davott Anzeige zu machen.

Düsseldorf, den 5. Dezember 1872.
Der Ober-Prokurator: v. Guerard.

ISIS. 1796. Am S November d. I. ist zu Brühl

Bürgermeisterei Büderich eine Summe Geldes, beste¬

hend in einem 50 Thälerschein, zwei 25 Thalerscheinen

zwei 10 Thalerscheinen, fünf 5 Thalerscheinen, neun

1 Thalerscheinen, einem 5 Francs-, und einem 10

Francs-Stück i>i Gold, einer Rollä von 10 Thalern

in 5 Sg'vschenstllcken und einer desgl. von 5 Thalern

in 2i/s Sgroschenstücken, 100 Thalern in 1 Thaler¬

stücken und 10 französ. oder brab. Kronthalern, —
gestohlen word°n

.Ich ersuche einen Jeden, wer über die Person

des Diebes Auskunft zu geben vermag, mir oder der
nächsten Polizeibehörde davon Mittheilung zu machen.

Düsseldorf, den 6. Dezember 1872.
Der Ober-Prokurator: von Auerard.

«844 .1799. Am 27. Dezember sind dem Herrn
Hauptmann Brockhoff a. D. Hierselbst die in seinem

vor dem Kettwigerthore in tstr Hohenburgstraße be-
legenen Gartenhause befindlichen Feststes von ruch¬

loser Hand ausgehoben und total zertrümmert worden'.
Jeder der über die Thäterschaft Auskunft zu

geben im Stande ist, wird ersucht davon sofort mir

oder der nächsten Polizei-Behörde Mittheilung zu
machen. Zugleich bemerke ich, daß Seitens des Be¬
schädigten demjenigen^ welcher die Thäter so anzeigt,

daß seine Bestrafung erfolgen kann, eine Belohnung
von 5 Thlr. zugesichert M

Essen, den 3. Dezember 1872.
Der StaatS-Anwalt: gez. Schlüter.

HOL 5. 1800 Es find entwendet:

I. Am 2. d. Mts. dem Bergmann Joseph Kem-

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

chen zu Oberhausen,

ritt

ein Mannshemde,

ein Frauenhemde,

ein Kinderhemde,

ein großes Bettüch,
ein Kindertuch,

ein weiß leinenes Gebild-Handtuch,

... eine weiße Frauen-Nachtmütze,

8.'" ein Halztuchelchen;
ll. Am 3. d. Mts. dem Schustermeister Bernh. Brauck-

mann zu Düssern,

eine silberne Cylinderuhr mit Goldrand, 4 Ru¬
bins, weiß porzellanenem Zifferblatt, römischen

Zahlen, 18 Ligne groß, und in deren äußeren
Kapsel der Name B. Brauckmann eingravirt war,

nebst einer aus drei Strängen bestehenden kurzen

silbernen Kette mit einem Goldschieber.

Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den Ver¬
bleib der gestohlenen Gegenstände sowie über die Thä¬

terschaft Auskunft geben können, hiervon mir oder

der nächsten Polizei-Behörde Anzeige zu machen.

Wesel, de« 8. December 1872.
Der Staatsanwalt.

»SM«. 1803. In der Nacht vom 2. zum 3. No¬

vember c. sind dem Uhrmacher Gottfried Küster zu
Bottrop nachbezeichnete Uhccn:

I. Alte Uhren. 1. eine Cylinderuhr bezeichnet

nnt Nro. 2057, 2. eine zweihäusige Cylinderuhr,

bezeichnet mit Nro. 2040, 3. eine neusilberne
Doppelfonduhr bezeichnet mit Nro. 2435, 4. eine

silberne Cylinderuhr mit Goldrand bezeichnet mit
Nro. 2485, 5. eine silberne Kapleluhr, bezeichnet
mit Nro. 2525, " ' ^.

sichern« Uhr, bezeichnet mit Nr. 2558,. 9. eine sil¬

berne Cylinderuhr mit Goldrand, bezeichnet mit

Nr. 2563, 10. eine einhäusige Uhr, bezeichnet mit
Pro , 257H, 11. eine zweihäufige neustlderne Uhr,
bezeichnet mit Nro. 2576, 12. eine zweihäusige sil¬
berne Uhr, bezeichnet mit Nr. 2592, 13. eine ein¬

häusige silberne Uhr, bezeichnet mit Nr. 2603, 14.
eme filberne Doppelfonvuhr, bezeichnet mit Nro.

2613, 15. zwei silberne Uhren mit Goldrand be¬
zeichnet mit Nro. 2636 und 2619, 16. eine ein¬

häusige neusilberne Uhr, bezeichnet mit Nro. 2638,

17. eine einhäusige silberne Uhr, bezeichnet mit
Nro. 2639.

II. Ga"H neue Uhren: 18. eine silberne Cylin¬

deruhr, mit Goldrandohne Zeichen, 19. drei Cylin¬

deruhren mit tiefliegendem Zifferblatt, 20. eine

Cylinderühr mit Goldrand.

III. 21. ein silbernes Uhrgehäuse, bezeichnet mit
Nro. 2498, 22. ein silbernes Uhrgehäuse, bezeichnet

mit Nro. 2498. 23 ein einhäusiger neustlberner
Uhrkasten, bezeichnet mit Nro. 2541. 24. ein ein¬

häusiges neusilbernes Uhrgehäuse bezeichnet mit

Nro. 2556, 25 ein silbernes Uhrgehäuse, bezeich¬

net mit Nr. 2565, 26. ein silbernes Uhrgehäuse be¬

zeichnet mit Nr. 2569, 27. ein silbernes Uhrge¬
häuse, bezeichnet mit Nr. 2614 aus dessen Woh¬

nung gestohlen.

Vor dem Ankaufe der gestohlenen Gegenstände

wird gewarnt. Jeder, der über den Verbleib dersel¬

ben, sowie über die Person und den Aufenthalt der

Diebe Auskunft geben kann, wird ersucht, bei der

nächsten Polizeibehörde sofort Anzeige zu machen.
Borken, den 11. November 1872.

Der Staats-Anwalt.

Personal-Chronik.
«845. 1762. Dem Verwaltungssecretair Johann

Vierschilling zu Remscheid ist die Führung der Civil-

stands-Register der Gemeinde Remscheid vorläufig
provisorisch übetragen worden.

«54A8- 1804. Der Graf Franz Friedrich August
Hubert Paschalis von Spee auf Cromford ist zum

Bürgermeister der Bürgermeisterei Eckamp ernannt.

,84». 1769. Die Schulamts-Candidatin Elisabeth

Beckmann ist provisorisch zur Lehrerin an der gemisch¬

ten fünften Klasse der kathol. Elementarschule zu
Oedt ernannt worden.
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DOSS- 1770- Die Lehrerinnen Amalie Kentling
und Maria Dütsche sind provisorisch zu Lehrerinnen
an der mittleren Mädchen- resp, unteren Knaben-

Klasse und die Lehrerin Josephine Bergmann ist de¬

finitiv als Lehrerin der oberen Mädchen-Klasse der
katholischen Elementarschule zu Rees ernannt worden.

1771. Der Lehrer Gerhard Laermann ist

definitiv zum Lehrer an der Knaben-Klasse der kathol.
Elementarschule zu Nltcalcar ernannt worden.

«55S 1772. Dem Kaplan Windhausen ist die Er¬

laubniß zur Leitung der Erziehunas-Anstalt für ver¬

waiste und sittlich verwahrloste Knaben zu Mater¬
born ertheilt worden.

s ttzSS- 1786. Die an der 1. Klasse der kathol.

Elementar-Mädchenschule zu Höningen seither provi¬

sorisch angestellte Lehrerin Gertrud Hambloch ist de¬
finitiv ernannt.

H 1787. Der Lehrer Gerhard Schrey ist provi¬

sorisch zum 2. Lehrer an der evangel. Elementar¬
schule zu Jüchen ernannt worden.

rZ 54 s."». 1788. Die an der Mävchenklasse der kathol.

Elementarschule zu Frimmersdorf seither provisorisch
angestellte Lehrerin Wilhelmine Buntkirchen ist defi¬
nitiv ernannt.

H8S«. 1789. Die an der zweiten Mädchenklasse

der kathol. Elementarschule zu Hoven seither provi¬

sorisch angestellte Lehrerin Cathartna Werner ist de¬
finitiv ernannt.

«8S?. 1793. An Stelle des versetzten Lehrers

Glasmacher ist der Hauptlehrer der Max-Pfarr-

Knaben-Schnle Hierselbst, Reiner Wirtz zum Mitglied
des Curatoriums der Elementarlehrer Wittwen- und

Waisen-Pensionskasse gewählt worden.
«tzS8- 1790. Personal-Chronik

für den Monat November 1872.

1) Versetzt sind

a. die Staatsanwalte Grawert in Bochum und

Wulfs in Lippstadt, ersterer an das Kreisge-
richt in Münster und letzterer an das Krers-

gericht in Bochum,

b. der Referendar von Schlaumann aus dem

Bezirk des Appellationsgerichts zu Münster

in das hiesige Departement,

a. der Bote und Exekutor Dörk in Hagen an

die Gerichts Deputation in Schwelm.

2. Dem Rechts-Anwalt und Notar Hellmann in

Menden ist die Verlegung seines Wohnsitzes
nach Jserlohn gestattet.

3. Der Gerichts-Assessor Fuhrmann ist zum Kreis¬

richter bei dem Kreisgerichte in Dorsten ernannt.

4. Der Referendar vr. sur. Lindheimer ist auf seinen

Antrag aus dem Justizdienste entlassen.

5. Der Rechts-Kandidat Röhr ist zum Referendar
ernannt

6. Der auf Kündigung angestellte Gerichtsbote und

Exekutor Schluster rn Wert ist definitiv bestätigt,

amni, deu 5. December 1872.

HKönigliches Appellationsgericht: Hartmann.
««SS. 1805. Zusammenstellung

der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 99 und 100

zur Besetzung angezeigten, gegenwärtig vakanten

Dien^tstel^m

Bezeichnun g
der

vakanten Dienststellen.

Gepr. Lehrerin an der

evangel. Schule zu

Beckrath im Kreise

Grevenbroich. . -

Lehrer an der evanq.

Elementarschule zu

Vruckhausen . . .

Lehrer an der untern
Knabenkl. zu Sons-
beck ......

Lehrer an der 2. Pfarr¬

schule zu Barmen .

Hebamme in Sonsbeck

Einkommen

der Stelle

jährlich.

250 Thaler

incl. Woh¬

nungs-

miethe, 20
Thlr. für

Reinigung
u. Heizung

des Schul¬
zimmers u.

für jede
Schülerin 6

Pfg. pro
Semester

für Federn
u. Dinte.

350 Thaler,

u. fr. Woh¬

nung, Acker,
Weide und

Garten.

250 Thlr.

350 Tahler

u. fr. Woh¬
nung.

32 Thlr.

Meldung
bis

zum

Nr. der

Bekannt¬

machung.

3154.

3155.

3156.

3207.

3157.

Nedigiu im 2-ureau der königlichen Regierung. — Düsseldorf, Hosbuchdruckerei von L. Voß und Coi^p.


	Seite 471
	Seite 472
	Seite 473
	Seite 474
	Seite 475
	Seite 476
	Seite 477
	Seite 478
	Seite 479
	Seite 480
	Seite 481
	Seite 482

